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Erbrecht

1 Grundbegriffe
Das Erbrecht regelt die Rechtsnachfolge in das Vermögen eines Verstorbenen.
Tod einer Person = Erbfall
Verstorbener = Erblasser
Vermögen = Nachlass, Erbschaft
Nur eine natürliche Person kann Erblasser werden. Eine juristische wird aufgelöst.
2 Die gesetzliche Erbfolge
2.1 Das Erbrecht der Verwandten
Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers und deren Abkömmlinge (Kinder, Enkel).
Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern und deren Abkömmlinge (Geschwister des Erblassers...).
Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern und deren Abkömmlinge
(Onkel, Tanten, Cousin, Cousine...).
Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern und deren Abkömmlinge usw.
Die Verwandten der näheren Ordnung schließen die Verwandten der ferneren Ordnungen aus.
2.2 Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes
· beerbt Mutter wie eheliches Kind
· beerbt Vater bei anerkannter Vaterschaft wie Erben erster Ordnung
· ihm steht Erbersatzanspruch auf Zahlung eines Geldbetrages in Höhe wie eheliches Kind zu
2.3 Das Erbrecht des Ehegatten
2.3.1 Neben Verwandten der ersten Ordnung
Zugewinngemeinschaft - ½
Gütertrennung - zu gleichen Teilen
2.3.2 Neben Verwandten der zweiten Ordnung
Zugewinngemeinschaft - ¾
Gütertrennung - ½
2.3.3 Neben Verwandten der dritten Ordnung
Großeltern vorhanden:
Zugewinngemeinschaft - ¾
Gütertrennung - ½
Großeltern nicht vorhanden:
Alleinerbe - Der Ehegatte schließt die Abkömmlinge der Großeltern aus.
Bei Miterben der zweiten bzw. dritten Ordnung erhält der Ehegatte den ehelichen Hausrat und die Hochzeitsgeschenke zusätzlich.
Das Erbrecht des Ehegatten entfällt, wenn der Erblasser berechtigt war, sich scheiden oder die Ehe aufheben zu lassen und die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt bzw. die Aufhebungsklage erhoben hatte.
2.4 Das Erbrecht des Fiskus
Wenn z. Z. des Erbfalls kein Verwandter oder Ehegatte des Erblassers vorhanden ist, auch niemand durch Verfügung von Todes wegen zum Erben berufen ist, wird der Fiskus gesetzlicher Erbe.
2.5 Die Ausgleichspflicht der Abkömmlinge
Erben der ersten Ordnung haben erhaltene “Vorempfänge” unter sich auszugleichen (z. B. Aussteuer, Schenkung).
3 Die Verfügungen von Todes wegen
3.1 Das Testament
Im Testament bestimmt der Erblasser das Schicksal seines Vermögens nach seinem Tode.
Formen:
· ordentliche Testamente
· öffentliches Testament
· durch mündliche Erklärung zur Niederschrift eines Notars
· durch Übergabe einer Schrift an den Notar
· Privattestament (eigenhändig)
· außerordentliche Testamente (Nottestamente)
· vor dem Bürgermeister
· vor 3 Zeugen
· Seetestament (vor 3 Zeugen)
Geltungsdauer der Nottestamente:
3 Monate, wenn der Erblasser inzwischen nicht gestorben ist
Ehegatten können ihr Testament in einer Urkunde errichten (gemeinschaftliches Testament).
Ein Testament kann durch ein neues, durch widersprüchlichen Inhalt eines anderen und durch zerreißen, durchstreichen, verbrennen durch den Erblasser widerrufen werden.
Es kann von demjenigen angefochten werden, dem die Aufhebung des Testaments unmittelbar zustattenkommen würde.
3.2 Der Erbvertrag
Der Erbvertrag ist ein öffentlich zu beurkundender Vertrag zwischen Erblasser und Erben.
Der Erblasser verliert damit sein Recht, anderweitig über sein Vermögen von Todes wegen zu verfügen.
Er kann in der Regel nur aufgehoben werden, wenn beide Partner darüber einig sind.
4 Die rechtliche Stellung der Erben
4.1 Anfall und Ausschlagung der Erbschaft
Der Erbe kann die Erbschaft ausschlagen (außer Fiskus).
Mit der Ausschlagung wird derjenige Erbe, der Erbe geworden wäre, wenn der Ausschlagende zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte.
4.2 Die Haftung des Erben
Der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt.
Folgende Arten der Haftungsbeschränkung sind möglich:
· drei Monate nach Annahme der Erbschaft besteht das Recht, die Berichtigung von Nachlassverbindlichkeiten zu verweigern und ein Inventar zu errichten
· gerichtliches Aufgebotsverfahren - Aufforderung an die Nachlassgläubiger, ihre Forderungen anzumelden
· Nachlassverwaltung
· Nachlasskonkurs
· Nachlassgläubiger auf den Nachlass zu verweisen - Herausgabe des Nachlasses an die Gläubiger
Besonderheiten der Erbengemeinschaft:
· gemeinschaftliche Verfügung
· Vorkaufsrecht der Miterben
· Auseinandersetzung des Nachlasses
· Erbteilungsklage
4.3 Der Testamentsvollstrecker
Er hat den letzten Willen des Erblassers auszuführen, den Nachlass zu verwalten und die Auseinandersetzung vorzunehmen.
4.4 Der Erbschein
Er dient den Erben zum Nachweis des Erbrechts.
Er wird ausgestellt
· bei gesetzlicher Erbfolge vom Rechtspfleger
· bei Testament oder Erbvertrag vom Richter
Bei mehreren Erben ist ein gemeinschaftlicher Erbschein oder ein Teilerbschein möglich.
5 Pflichtteil, Vermächtnis, Auflage
5.1 Der Pflichtteil
Der Pflichtteil ist ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Erben in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Pflichtteilsberechtigt sind
· die Abkömmlinge,
· die Eltern und
· der Ehegatte.
Er kann als Strafe entzogen werden bei schweren Verfehlungen gegen den Erblasser oder dessen Ehegatten.
Er kann in guter Absicht beschränkt werden bei Überschuldung bzw. Verschwendungssucht des Abkömmlings.
5.2 Das Vermächtnis
Das Vermächtnis ist eine Zuwendung des Erblassers, ohne dass der Bedachte Erbe wird.
Es ist ein schuldrechtlicher Anspruch des Bedachten gegen den Erben. Er kann auf dem Wege der Klage durchgesetzt werden.
Bedachter = Vermächtnisnehmer
Beschwerter = Erbe
5.3 Die Auflage
Sie ist eine dem Erben auferlegte Verpflichtung zu einer Leistung, ohne dass der Begünstigte einen Rechtsanspruch auf die Leistung hat.
6 Erbverzicht, Erbunwürdigkeit
6.1 Der Erbverzicht
Erbberechtigte können durch einen Erbverzichtsvertrag auf ihr gesetzliches Erbrecht verzichten. Sie werden dadurch von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen und haben auch kein Pflichtteilsrecht mehr.
6.2 Die Erbunwürdigkeit
Erbunwürdig sind Personen, die sich schwerer Verfehlungen gegen den Erblasser schuldig gemacht haben.
Sie wird durch Anfechtungsklage geltend gemacht. 
